
 
Dienstgebäude: Telefon: 09261 678-0 E-Mail: poststelle@lra-kc.bayern.de   
Güterstraße 18, 96317 Kronach Telefax: 09261 678-211 Internet: www.landkreis-kronach.de      
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Mo. - Fr. 08:00 - 12:00 Uhr Sparkasse Kulmbach-Kronach  VR Bank Oberfranken Mitte eG  
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Landratsamt Kronach ∙ Güterstraße 18 ∙ 96317 Kronach   

 
 
An die Bieter des Projektes 
Freigestellter Schülerverkehr 
Pestalozzi-Schule Kronach 

  

 
___ Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen/Sachbearbeiter/-in Telefon/Telefax/E-Mail Zi.-Nr. Kronach, 

  11 – 2901/4   
Vergabestelle 

Tel.: 09261 678-0 
Fax: 09261 678-211 

 28.05.2026 
  

   ausschreibung@lra-kc.bayern.de 

Nachträgliche Information;  
Ergänzung und Information zu Anlage 3 
 
AV-Nummer:  AV27BEA9-EU 
Projekt:  Freigestellter Schülerverkehr Pestalozzi-Schule Kronach  
 
Auftraggeber:  

Bezeichnung:          Verein "Hilfe für das lernbehinderte Kind e.V." im Landkreis Kronach  
Postanschrift:          Güterstraße 18 96317 Kronach  
Telefonnummer:     +49 9261/678-0  
E-Mail-Adresse:      ausschreibung@lra-kc.bayern.de  

 
Auftragsgegenstand:        Freigestellter Schülerverkehr Pestalozzi-Schule Kronach –   

Neuausschreibung des freigestellten Schülerverkehrs Linie A2 und C2 
2026/27 – 2028/29  

 
Ergänzung und Information zu Anlage 3 – Vertrag 
 
Ergänzend zu § 3 Abs. 1 des Vertragsentwurfs (Anlage 3) weisen wir darauf hin, dass Fahrer von 
Omnibussen (Fahrzeuge mit mehr als 8 Fahrgastsitzplätzen) je nach Anzahl der Sitzplätze einen Füh-
rerschein der Klasse D/D1 besitzen müssen. Ein Führerschein nach § 48 FeV reicht - entgegen des 
Wortlautes von § 3 Abs. 1 des Vertragsentwurfs - für das Führen eines Omnibusses nicht aus. 
 
Hinsichtlich der Vergütung von Omnibusfahrern gilt zudem der vom Bayerischen Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales für allgemeinverbindliche Lohntarifvertrag Nr. 31 vom 02.04.2025 und 
nicht nur der Mindestlohn.  
 
Aus verwaltungsökonomischen Gründen und zur besseren Übersicht wird der Vertrag in Anlage 3 erst 
beim eigentlichen Vertragsabschluss angepasst. Die genannten Ergänzungen und Informationen gel-
ten jedoch bereits jetzt für diese Ausschreibung bzw. für den Vertragsentwurf in Anlage 3. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Vergabestelle 

mailto:ausschreibung@lra-kc.bayern.de

